
Lademöglichkeit für E-Autos
in der Nähe:
EnBW Ladestation
Marburger Str. 44
35390 Gießen
Parkplatz REWE-Markt

BdNuS Gießen e.V.

Bund der Natur und Sonnenfreunde Gießen e. V.
Wißmarer Weg 201

35396 Gießen

Tel. +49-(0)17645764635
Mail: info@bdnus.de

Notruf: 112
Ärztl. Dienst: 116 117

Zahnärztl. Dienst: 01805-607011
Tierklinik Gießen: 0641-9938666
Polizei : 110 Feuerwehr: 112
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Feuerlöscher Standorte
- Sportger.-Hütte - innen hinter der Tür
- Sportger.-Hütte Veranda - links v. der Tür
- Toilette vorne - rechts von der Tür
- Toilette hinten - rechts von der Tür
- Garage - linker Türflügel
- Tür zur Lahn - links von der Tür
- Grillplatz

Verbandskästen Standorte:
- Sportger.-Hütte Veranda - links v. der Tür
- Toilette vorne - rechts von der Tür
- Toilette hinten - rechts von der Tür

Defibrillator Standort:
- Sanitärgebäude - Flur
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Herzlich Willkommen auf unserem FKK-Vereinsgelände.

In diesem Flyer erhaltet Ihr weitere Informationen für
Euren Aufenthalt. Er ist Bestandteil des Gastverhältnis,

lest ihn also bitte sorgfältig durch.

• Alle Gäste haben mit dem Betreten des Geländes, die
Geländeordnung zu befolgen. Diese ist im Schaukasten in Nähe der
Einfahrt ausgehängt.

• Auf unserem Vereinsgelände bewegen wir uns in natürlicher
Nacktheit, was wir auch von unseren Gästen ab 18 Jahren erwarten.

• Die Benutzung des Geländes und aller Geländeeinrichtungen sowie
das Baden in der Lahn erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung
durch den Verein wird ausdrücklich ausgeschlossen.
Das gleiche gilt für Sachschäden an Kraftfahrzeuge, Wohn-
wagen und Zelten, die auf dem Gelände abgestellt sind.

• Gasanlagen dürfen nur mit gültiger Gasprüfung betrieben werden;
gasbetriebene Geräte müssen in einwandfreien Zustand sein und
über entsprechende Prüfzertifikate verfügen. Elektrische Geräte
und Anlagen sowie Anschlussleitungen müssen sich in einem
einwandfreien sicheren Zustand befinden. Achtet bitte auf eine
sichere Verlegung des Kabels zu Eurem Stellplatz.

• Eltern haben die Aufsichtspflicht und haften für ihre Kinder.

• Fotos und Filmaufnahmen dürfen nur gemacht werden, wenn alle
Beteiligten damit einverstanden sind.

• Hunde (maximal 2) dürfen nur mit jederzeit widerrufbarer
Genehmigung mitgebracht werden. Der Hundehalter versichert,
dass sein Tier gesund (frei von übertragbaren Erkrankungen),
wurmfrei, ungefährlich und haftpflichtversichert ist. Hunde sind
stets angeleint zu halten. Zur Erledigung ihrer "Geschäfte" sind die
Hunde außerhalb des Geländes zu führen. Verschmutzt ein Tier
dennoch das Gelände, muss der Halter die Verunreinigungen sofort
entfernen.

• Tiere dürfen nur kurzzeitig auf dem Stellplatz zurückgelassen
werden, wenn sie dort gesichert und den Witterungsverhältnissen
gemäß untergebracht sind und z.B. durch ständig anhaltendes
Hundegebell niemand anderen stören. Tiere dürfen nicht in
Fahrzeugen oder Zelten zurückgelassen werden, wenn eine
Gesundheitsgefährdung z.B. durch Hitze oder Kälte für das Tier
besteht.

• Das Geländeheim und der Grillplatz dienen allen Mitgliedern und
Gästen als Stätte der Begegnung und des geselligen
Beisammenseins. Zu Veranstaltungen muss nicht besonders
eingeladen werden. Grundsätzlich sind alle auf dem Gelände
Anwesenden willkommen.

• Das Abgrenzen von Stellplätzen mit Sichtmatten, Zäunen (auch
Hundezäunen) u.ä. ist nicht gestattet.

• Auf dem Gelände sprechen sich alle mit dem Vornamen
und mit "Du" an.

• Jeder, der das Gelände betritt oder verlässt, hat das Tor wieder zu
verschließen. Dies gilt auch für die Pforte an der Lahn.

• Gästeschlüssel dürfen nicht an andere Personen weiter-
gegeben werden und sind amAufenthaltsende zurück-
zugeben.

• Bitte geht mit allen Einrichtungen pfleglich um. Bitte hinterlasst
die Toilettenanlage und Handwaschbecken sowie die Wasch- und
Duschanlagen sauber. Hierzu stehen Bodenabzieher und
Wischlappen zur Verfügung. Betretet das Sanitärgebäude bitte nur
mit sauberem Schuhwerk. Das gleiche gilt auch für die Küche und
die Kücheneinrichtung. Der Kühlschrank kann natürlich von Euch
mit genutzt werden.

• Für die Benutzung der Warmwasserduschen benötigt ihr ein 50-
Cent-Stück für 4 Minuten Duschzeit, welches für entsprechende
Dusche (1-3) vor dem Duschen in den entsprechenden
Münzautomaten (1-3) im Durchgang zu den Duschen eingeworfen
wird. Die kalten Außenduschen sind kostenlos,
Es darf dort aber keine Seife oder Shampoo benutzt werden.

• Das Befahren des Geländes ist nur zumAuf- und Abzug gestattet.
Euren PKW parkt Ihr bitte im ausgewiesen Parkplatzbereich.

• Der allgemeine Transport von Gütern zwischen Wohnwagen und
Kraftfahrzeugen erfolgt mit den bereitgestellten Schubkarren.

• Das Laden von E-Autos auf dem Gelände ist nicht gestattet.

• Aufgrund der Beschaffenheit unseres Geländes sind Ballspiele wie
Fußball und Handball nicht möglich und daher untersagt. Bitte
nehmt Rücksicht auf andere.

• Haltet bitte den Euch überlassenen Stellplatzbereich sauber.
Manche Stellplatzbereiche sind mit Platten befestigt, auf denen ggf.
Befestigungsschienen für Zelte angebracht sind. Auf die Schienen
dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden, um Beschädigungen zu
vermeiden. Rasenflächen sind schonend zu behandeln.
Wilde Feuerstellen sind untersagt.

• Hausabfälle können im Einfahrtsbereich zum Gelände in den
entsprechenden Behältern entsorgt werden.
Die Entsorgung von Sperrmüll ist untersagt.

• Abwässer sind in entsprechenden Auffangbehältern zu sammeln.
Es ist streng verboten, Abwässer auf dem Gelände versickern zu
lassen. Abwasserbehälter und Toiletten (ohne chemische Zusätze)
können hinter dem Sanitärgebäude in einem Fäkalausguss entsorgt
werden. Ein Ablassen von Grauwassertanks von Wohnmobilien ist
auf unserem Gelände nicht möglich.

• Ruhezeiten sind von 23 bis 7 Uhr.

Allgemeiner Verhaltenskodex auf dem Vereinsgelände

Auf unserem Vereinsgelände gilt ein allgemeiner Verhaltenskodex, dem
Ihr mit EuremAufenthalt zustimmt und anerkennt. Jeder Gast

verspricht:

Ich verspreche

1. die Persönlichkeit eines jeden Erwachsenen, Kindes, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zu achten und dessen Wohlbefinden und
Entwicklung nicht zu stören.

2. das Recht aller auf körperliche Unversehrtheit die individuellen
Empfindungen und Intimsphäre zu achten und keine Form der Gewalt,
sei es physischer, psychischer oder sexueller Art, auszuüben.

3. die individuellen Empfindungen zu Nähe und Distanz, Intimsphäre
und persönlichen Schamgrenzen zu wahren und soziales Verhalten
anderen Menschen und der Umwelt gegenüber zu leben.

4. die Würde und die Rechte aller zu respektieren und alle Menschen,
unabhängig ihrer sozialen-, ethnischen- und kulturellen Herkunft,
Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, sexueller
Orientierung und Identität, ihres Alters oder Geschlecht, gleich und fair
zu behandeln. Ich wirke Diskriminierungen jeglicher Art sowie
antidemokratischem Gedankengut entschieden entgegen.

5. Vorbild für Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsenen zu sein und
mich für die Einhaltung von zwischenmenschlichen- und sportlichen
Regeln im Sinne des Fair Play einzusetzen sowie eine aktive
Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping, gegen jegliche Art von
Leistungsmanipulationen sowie Suchtgefahr (z.B. Medikamenten-,
Nikotin- und Alkoholmissbrauch, übermäßiger Medienkonsum) zu
übernehmen und diesen damit vorzubeugen.

6. die Persönlichkeitsrechte (z.B. Rechte am eigenen Bild) aller zu
achten und beim Umgang mit personenbezogenen Daten die
Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

7. wenn in meinem Umfeld gegen die Werte und Normen dieses Kodex
verstoßen wird, aktiv einzuschreiten und bei sexuellem Hintergrund im
Verdachtsfall professionelle, fachliche Unterstützung und Hilfe
hinzuzuziehen und/oder Ansprechpartner (PSG-beauftragte) des BdNuS
zu informieren. Der Schutz aller Menschen steht dabei an erster Stelle.
Bei Verstößen gegen die Werte und Normen dieses Kodex kann ein
umgehender Platzverweis ausgesprochen werden.

Wir wünschen Euch einen erholsamen Aufenthalt.

Bei Fragen und Anregungen könnt Ihr Euch an jedes
Vereinsmitglied wenden.


